
GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG 
(NON-DISCLOSURE AGREEMENT, NDA)
zwischen

Muster AG
Musterstrasse
PLZ / Ort
(nachfolgend „Kunde“ genannt)

und

VON ALLMEN AG
Witzbergstrasse 23
8330 Pfäffikon ZH
(nachfolgend „Auftragnehmerin“ genannt)

1. Zweck der Vereinbarung
Die Parteien beabsichtigen, im Rahmen des Projekts Musterprojekt zusammenzuarbeiten bzw. entsprechende Anfragen und Vorbereitungen durchzuführen. In diesem Zusammenhang kann es erforderlich sein, dass eine Partei der anderen vertrauliche Informationen offenlegt. Diese Vereinbarung regelt die Behandlung dieser Informationen.
2. Definition vertraulicher Informationen
Als vertrauliche Informationen gelten sämtliche mündlichen, schriftlichen, elektronischen oder in anderer Form offengelegten Informationen, insbesondere technische Daten, Konstruktionszeichnungen, CAD-Dateien, Muster, Werkzeuge, Materialien und Verfahren, kaufmännische oder strategische Informationen, Kunden-, Lieferanten- und Preisinformationen sowie alle weiteren Informationen, die nach ihrem Inhalt als vertraulich erkennbar sind oder so bezeichnet werden. Nicht als vertraulich gelten Informationen, die bereits bekannt waren, öffentlich zugänglich sind, rechtmässig von Dritten erlangt wurden oder unabhängig entwickelt wurden.
3. Verpflichtungen der Parteien
Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln, ausschliesslich zum Zweck der Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts Musterprojekt zu verwenden, keine Weitergabe ohne schriftliche Zustimmung vorzunehmen und sicherzustellen, dass Mitarbeitende und Zulieferer entsprechend verpflichtet werden.




4. Eigentumsrechte
Sämtliche Rechte an den vertraulichen Informationen verbleiben bei der offenlegenden Partei. Die Offenlegung begründet keinerlei Lizenz- oder Nutzungsrechte, ausser sie werden ausdrücklich schriftlich vereinbart.
5. Laufzeit und Dauer der Geheimhaltung
Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft. Die Geheimhaltungsverpflichtung bleibt über die Beendigung der Zusammenarbeit hinaus für mindestens fünf (5) Jahre bestehen oder solange, wie die vertraulichen Informationen nicht öffentlich bekannt geworden sind.
6. Rückgabe und Löschung
Nach Abschluss oder Abbruch des Projekts hat die empfangende Partei sämtliche vertraulichen Informationen auf Verlangen der offenlegenden Partei unverzüglich zurückzugeben oder nachweislich zu löschen.
7. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Diese Vereinbarung untersteht ausschliesslich dem Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Pfäffikon ZH, Schweiz.
8. Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Diese Vereinbarung stellt die vollständige Abrede zwischen den Parteien dar und ersetzt alle früheren Abmachungen zum Thema.

Pfäffikon, den __________				Musterort, den __________



VON ALLMEN AG				           Musterfirma
Michael von Allmen			                       Musterkunde
(Geschäftsinhaber)			

VERTRAULICH – Dieses Dokument darf nicht ohne Zustimmung der VON ALLMEN AG kopiert oder weitergegeben werden.
